
Förderfähige und nicht förderfähige Personen (Riester) 

 

Unmittelbar zulageberechtigte Personen 

 rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer, 

 rentenversicherungspflichtige Selbstständige (z. B. Handwerker (allerdings mit 

Befreiungsmöglichkeit gem. § 2 Ziff. 8 SGB VI, nach 18 Jahren oder 216 Monaten 

Pflichtbeitragszeiten) und über die Künstlersozialkasse versicherte Künstler) 

 Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG), 

 Bezieher von Arbeitslosengeld (einschließlich berechtigter Bezieher von 

Arbeitslosengeld, deren Leistungen aufgrund der Anrechnung von Einkommen 

und/oder Vermögen ruhen), 

 Bezieher von Krankengeld, 

 ALG-II-Empfänger über § 3 Satz 1 Nr. 3a SGB VI (Arbeitslosengeld- und 

Arbeitslosengeld II-Empfänger sind nach § 3 Abs. 3, 3a SGB VI 

rentenversicherungspflichtig und haben damit einen Anspruch auf Riesterförderung. 

Wer aufgrund zu hohen Vermögens keinen ALG-II-Anspruch hat, wird in § 10a 

Abs. 1 Satz 3 den Pflichtversicherten gleichgestellt und hat ebenfalls Anspruch auf 

Riesterförderung). 

 nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen (z. B. bei Pflege von Angehörigen im 

Haushalt), 

 Wehr- und Zivildienstleistende, 

 geringfügig Beschäftigte, die sich nicht von der Versicherungspflicht in der 

gesetzlichen Rentenversicherung haben befreien lassen (sogenannte Aufstocker, 

eigener RV-Beitragsanteil 2013 = 3,9 %), 

 Bezieher von Vorruhestandsgeld, sofern diese zuvor pflichtversichert waren, 

 Beamte, Richter und Soldaten sowie diesen gleichgestellte Personen, die in der 

gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht 

befreit sind, weil ihnen eine beamtenrechtliche oder beamtenähnliche Versorgung 

gewährleistet wird, 

 Amtsträger 

 vollständig Erwerbsgeminderte oder Dienstunfähige 

 Kindererziehende (nachdem sie die Kindererziehungszeiten beantragt haben) 

Mittelbar zulageberechtigte Personen 

Ehepartner/Lebenspartner von unmittelbar Zulageberechtigten erhalten ebenfalls Zulagen, 

auch wenn sie in eigener Person nur mittelbar berechtigt sind und in ihren 

Altersvorsorgevertrag mindestens 60 Euro pro Kalenderjahr einzahlen (§ 79 Satz 2 EStG in 

der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung). Voraussetzung ist, dass sie nicht selbst unmittelbar 

förderberechtigt sind, nicht dauernd vom Partner getrennt leben und beide ihren Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Europäischen Union oder dem Europäischen 

Wirtschaftsraum haben (§ 79 Satz 2 EStG). 

Wer 60 Euro pro Kalenderjahr nicht aufbringt, erhält bei mittelbarer Zulageberechtigung 

keinerlei Zulage (§ 79 Satz 2 EStG in der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung). Bis 

einschließlich 2011 waren für die mittelbare Zulageberechtigung keine eigenen Beiträge 

erforderlich (§ 79 Satz 2 EStG in der bis 31. Dezember 2011 geltenden Fassung). 
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Nicht zulagenberechtigte Personen 

Nicht anspruchsberechtigt sind 

 nicht rentenversicherungspflichtige Selbstständige, 

 Pflichtversicherte in Einrichtungen der berufsständischen Versorgung (z. B. 

Apotheker, Ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte und Architekten – sogenannte 

verkammerte Berufe), 

 Seit 2013: Geringfügig Beschäftigte (450 Euro Job), die der Zahlung an die 

gesetzliche Rentenversicherung widersprochen haben, 

 bis Ende 2012: geringfügig versicherungsfrei Beschäftigte (400 Euro Job), die den 

Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht durch eigene Beiträge 

aufstocken, 

 Altersrentner, 

 Bezieher einer Rente wegen teilweise verminderter Erwerbsfähigkeit ohne 

rentenversicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit und 

 Studenten, die nicht rentenversicherungspflichtig sind. 
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